
 
... 

STADT SIEGEN Vorlagennr. 
 
DER BÜRGERMEISTER 

 
41/99 

 

VERWALTUNGS- 
VORLAGE 

 
 
Geschäftsbereich 3  Datum 
Fachbereich 3/1 Kämmerei   28.10.1999 
Bearbeitet von:   
 
Beratungsfolge Ausschüsse - Rat X öffentlich  nicht öffentlich 
 
 

 

 
Haupt- und Finanzausschuss 

 
10.11.1999

 
Rat 

 
24.11.1999

 
Betreff: 
 
Vorbereitung der Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung der RWE AG, Essen, am 18.11.1999 
- Dringlichkeitsentscheidung gem. § 60 Abs. 1 Satz 1 GO NW - 
  
 
Beschlußvorschlag: 
 
1. Der Haupt- und Finanzausschuss des Rates der Stadt Siegen beschließt, weil es sich um einen Fall äußerster 
Dringlichkeit handelt, gem. § 60 Abs. 1 Satz 1 GO NW, dem Vertreter der Stadt Siegen in der ordentlichen 
Hauptversammlung der RWE AG am 18. November 1999 zu den vorgelegten Beschlussvorschlägen keine Weisung zu 
erteilen. 
 
2. Der Rat der Stadt Siegen genehmigt vorstehende Dringlichekeitsentscheidung vom 10. November 1999. 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
 
 
 
 




